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 Veröffentlicht am 24.11.1999

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 1997 §44 Abs1;

B-VG Art140 Abs1;

Rechtssatz

Gegen § 44 Abs 1 letzter Satz AsylG 1997 bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken. In den dieser

Übergangsbestimmung unterliegenden Fällen bleibt es nämlich genauso wie in den nach der Rechtslage vor

Inkrafttreten des AsylG und des FrG 1997 - welche verfassungsrechtlich nicht als bedenklich erachtet wurde -

entschiedenen Fällen dabei, die Non-Refoulement-Prüfung im fremdenrechtlichen Verfahren (§ 75 FrG 1997)

durchzuführen und nicht bereits in das Asylverfahren vorzuziehen.
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